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IM Mehrgenerationenhaus gelten Folgende 
Coronaregelungen: 

 

• die allgemein gültigen Kontakt- und Hygienevorschriften 

sowie FFP2 Maskenpflicht, im Sitzen und mit 1,5m Abstand 

kann die Maske abgenommen werden  

• Am Arbeitsplatz für Beschäftigte & Ehrenamtliche gilt: 3 G 

(geimpft, genesen oder getestet), sofern für BesucherInnen 

Zugangsbeschränkungen (2G-Plus, 2G, 3G) bestehen. Corona-

Nachweise& Identitätsausweis bitte im MGH Büro vorzeigen. 

• Für KursanbieterInnen: Überprüfung der Corona-Nachweise 

mit Identitätsprüfung ist nötig 

• keine Kontaktdatenerfassung mehr nötig 

• Die Kontakt-&Teilnehmerbeschränkungen entfallen 

• SchülerInnen gelten als getestet durch Schulbesuch 

• Kinder bis zum 6. Geburtstag - keine Maske,  

Kinder zw. dem 6. und 16. Geburtstag benötigen mindestens 

eine medizin. Maske  

• Beratungsangebote: 3 G (geimpft, genesen oder getestet) 

• Kurse: 3 G (geimpft, genesen oder getestet) 



• Sportangebote: 3 G (geimpft, genesen oder getestet) 

• Veranstaltungen: 2 G  (geimpft oder genesen) 

• Gastronomische Angebote: 3 G (geimpft oder genesen) 

• Gottesdienste: FFP2 Maskenpflicht gilt, bei einem 

Mindestabstand von 1,5m kann am Sitzplatz die Maske 

abgenommen werden 

• Und nicht zu vergessen:  
  
 

Bleiben Sie glücklich, gesund und gelassen!  

Miteinander füreinander werden wir das schaffen! 
 

 

Tina Matousek 
Projektleitung Mehrgenerationenhaus 


